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ber Rat der Stadt hat am 21.10.1975 folgenden 
Beschluß gefaßt:

"Dem vom Regierungspräsidenten mit Verfügung vom 12.6.1975 
-34.4.1-2.4-83/74- gegebenen Hinweis, im Bereich Bach- 
straße/Windhügelstraße auf die Anordnung von Parkstreifen 
zu verzichten, wird beigetreten.
In Parkstreifenbreite ist ein Grünstreifen mit niedrigem 
Bewuchs (Straßenbegleitgrün) auszuweisen.
Der mit obiger Verfügung unter 3. (Gartenstraße/Bachstra- 
ße; Klothoidenform) gegebenen Empfehlung wird ebenfalls 
beigetreten.Im Bereich der Innenkurve ist analog dem 
Abschnitt Bachstraße/Windhügelstraße auf den Parkstreifen 
zugunsten des Grünstreifens zu verzichten."
Die Eintragungen wurden karminrot vorgenommen.
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sbaügesetzas (BBauG) vom 23. Juni 196o (BGBl. I S.341) 
dung mit der Verordnung über die bauliche Nutzung der 
ke (tiauNlj) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
8 (BGBl. I G.1237).

dnung des Lande 
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) Nr. 1, 2 und 4 der Bauordnum 
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hat der Rat der 
liehen Festsetz 
schrift

tadt Letmathe in der Sitzung am ............... die pianungsrecht-
nen dieses Bebauungsplanes gon.§lo BBauG, und die Gestaitungsuor- 

__  ___  io3 BauO.Mb. als Satzung beschlossen.
A Festsetzungen gern. § 9  0) u.(5) BBauG
ggg ■ ■  BHiurenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes.

^  _ Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, soweit diese nicht schon durch die 
Farbgebung, z.B. bei Grünflächen, Flächen für den Gemeinbedarf usw. er
kennbar sind, uch die grünen Bogrenzungslinion der Verkehrsflachen stel
len Abgrenzungen unterschiedlicher Nutzung dar. Diese Abgrenzungen gel
ten auch für die Gestaltungsvorschriften.
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Allgemeines Lohngebiet gern. § 4 Bau.MVO 
Zulässig sind
1, üJohngebäude
2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speise- 

wirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe,
. nlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche t 

usnahmen sind nicht zugelassen.

len üaugebieten auf den überbaubaren Grundstücks- 
n mit Ga gekennzeichneten Flächen zulässig, vie mi 

s verkehrlichen Gründen einen indestabstnnd von S,oo 
nd einhaitan.

senen Geneinschaftsgaragen unc: Gemeinschaftss
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Plächen und auf
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zwingend.
Garagen sind bei Mehrbedarf auch außerhalb

vom Gehweg— 

bellplätze sind

3n zuoe. on.

WA Gebiet jberbaubare Grunustücksfrächen
Die tatsächlichen bebaubaren Grundstücksflächen ergeben sich durch die 
gern. § 23 BauNVO festgelegten Baugrenzen (blau) unter Berücksichtigung 
der bzw. in Verbindung mit den Bestimmungen der Bauordnung NL über Bau
wiche, Abstandsflächen und Gebüudeabstände. Das höchst zulässige -ad 
der baulichen Nutzung wird durch § 17 BauNVO bestimmt, soweit es durch 
die im Plan festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen und Ausnutzungs- 
Ziffern (GRZ/GFZ) nicht eingeschränkt wird.

Nicht überbaubare Grundstücksflächen
Nebenanlagen gern. 14 BauNVQ sind in den nicht überb; 
stücksflächen nicht zulässig, ausgenommen Einrichtung; 
sorqunc dienen.
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GeschoBflächenzahl (GFZ)

; aüe der baulichen Nutzung gern, j 17 Baui.Vb
Grundflächenzahi (GHZ) Stra0enbÖ3chungsflachen können bei der^ Er

mittlung von GRZ unw GFZ der Bäulandflache 
zugeschlagen werden.

Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze
Zahl der Uollgeschosse zwingend
Ausnahmsweise kann ein Geschoß mehr zugelassen werden, wenn,durch Hang
lage bedingt, das Kellergeschoß auf die Zahl der l/ollgeschosse anzurech
nen ist.
Bei Hangtyp ist die angegebene Traufhöhe zwingend.

Bei der Stellung der baulichen Anlagen ist die angegebene Firstrichtung 
zwingend.

Bauweise q g •. 22 BauNVt
Offene Bauweise (Einzelhäuser) 
ur Einzel— und Doppelhäuser zulässig 
ui troTTpo 1 hüu^mr -ttfiH Hangr nippen zulässig 

Geschlossene Bauweise

Garagen
Dio Einzelgaragen sollen möoichst in den Hauptkörper einbezogen werden. 
Soweit Bauwichgaragen errichtet werden, sind die zeichnerischer. Dar
stellungen zwingend.
Baugrenze

Verkehrsflachen (§ 9 Abs.l Nr.3 BBauG;
Gehweg
Parkstreifen
Fahrbahn
Parkstreifen 
Gehweg oder Schrammbord 

~"Straf3enbogrenzungslinie
UJohnweg - nicht befahrbar - außer Not- u. Rettungswagen 
Fußweg - nicht befahrbar -
Geh- u. Zufahrtsweg nur für Piw der Anlieger
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dt Geh-, Fahr- u. Loitungsrochten zu belastende Flächen 
^  SS3 m n (: 9 Abs.l Nr. 2 BEaücß

Zur Sicherung der Kanalleituncan wird auf verschiedenen Grundstücken 
eine Fläche für Leitungsrechte in einer ureice von - 
zugunsten der Stadt Lotmathe.
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gio i,ind oberhalb einer Höhe von 6o c;-' von baulichen ‘nlagen, uinTrie- 
digungen, Böschungen und Anpflanzungen freizuha^ten.

—  . öachlauf ^
B. Nachrichtlich übernommene Festsetzungen gern. 3 9 (4) BBauG

keine
C. Gestaltungsvorschriften„ o20 -30°Cachneigung ;.B. 2o - 3o

Firstrichtung
Dachneigunr und f irstrichtung sind zwingend 
SatteldachSD

F D Flachdach
Stützmauern zu don Verkehrsflächen hin sind nur dort zugelassen, wo 
es die Geländeverhältnisse erfordern. Im Bereich der Sichtdreiecke 
darf die Höhe 60 er. nicht überschreiten.

D. Nachrichtliche Darstellungen
o_:--- oVorhandene Grenzen und Grenzsteine

Vorhandene .. ohnbebeuung

iorhandene Lirtschaftsgebäud

(13) Neue Hausnummern 
Q  Straßenbeleuchtung 
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F Inkrafttreten

Dio Übereinstimmung.dieses Duplikates mit der 
gunn des Planes in der .iedorschriit) über ui 
bescheinigt:
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